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II. Stegiftrirung uttb ©rtijeilung
ber patente.

Slrt. 13. SBenn ein fßatenigefud)
beim eibg. Slmt einläuft, toirb fofort unterfudjt, ob beffert

©inreicfpng in Uebereinftimmuug mit ben 33orfd)riften ber

Slrt. 3 unb 4 ber borliegenben Sßerorbnung ftattgefunben bat-
SIrt. 14. ©rgibt bie amtliche llnterjuchung, baff ba2 ißa=

tent regelrecht nachgefucht morben ift, fo toirb feine ©intragung
in ba2 Sßatentregifter borgenommen.

Sieg iftegifter enthalt folgenbe Slngaben :

1) bie Drbnunggnummer beS patentes ;

2) ben Sittel ber ©rfinbung unb bie klaffe, toeldjer fie

angehört; toenn eg fid) um ein gufappatent hanbelt,
auch ben Site! unb bie Drbnunggnummer beg Haupt=
patenteg ;

3) ben Stamen unb bie Slbreffe beg $atenîinl)aberg ;

4) ben Stamen unb bie Slbreffe feines SSertreterg;

5) ben Sag unb bie ©tunbe ber Hinterlegung beg ©efudjeg ;

pbern, toenn eg fid) um ein Sufa^patent hanbelt, ben

Sag unb bie ©tunbe ber ©inreidpng beg ©efudjeg für
bag Hauptpatent;

6) ben Sag unb bie ©tunbe ber Setoeigleiftung für bie

©piftenj beg SïïobeEeg;
7) toenn bag ißatentgefuch fid) auf bie Seftimmungen beg

Slrt. 32 ober 38 beg ©efe^eg beruft, bag Saturn ber

erften ißatentanmelbung im Sluglanb, begiehunggtoeife
bag Saturn ber gulaffung beg erfunben ©egenftanbeg
auf einer 2anbeg= ober internationalen SlusfteEung;

8) üom ©rfinber freitoiEig getoährte ober ihm gerichtlich
aufgejtoungene Sipnprtheilungen ;

9) Perfdjiebene bag patent betreffeube S3enterfungen, pm
Setfpiel: ©rtheilung öon $ufahpatenten, llebertraguugeu,
Slbtretungen, SSerpfänbungen, 9îid)tigîeitgerïlârung, ©r*
löfd)mtg, Impropriation.

Sag eibg. Slmt führt Sag für Sag ein alphabetifcheg
Stamengregifter ber ^Patentinhaber mit Slngabe ber Drbnungg*
nummern ihrer patente nach-

Slrt. 15. ©ofort nach erfolgter Stegiftrirung eines pro-
üiforifdjen ober befinitiöen fßatenteg toirb bem ißatentbetoerber
bie betreffenbe ißatenturtunbe pgefteEt.

Siefe Urtunbe befteht in einer öom eibgen. Slmt für
getoerblidieg ©igenthum auggefertigten ©rflärung, toelche feft*
fteEt, baff infolge ©rfüEung aEer gefeplid) Porgefchriebener
Formalitäten für bie in ber beigefdjloffenen Sarlegung be=
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Nollzlehnngsorrordnung
zum

Bundesgesetz v. 29. Bracht». 1888
betr. die Erfindungspatente.

(Vom 12. Oktober 1888.)
(Fortsetzung.)

II. Registrirung und Ertheilung
der Patente.

Art. 13. Wenn ein Patentgesuch
beim eidg. Amt einläuft, wird sofort untersucht, ob dessen

Einreichung in Uebereinstimmung mit den Vorschriften der

Art. 3 und 4 der vorliegenden Verordnung stattgefunden hat.
Art. 14. Ergibt die amtliche Untersuchung, daß das Pa-

tent regelrecht nachgesucht worden ist, so wird seine Eintragung
in das Patentregister vorgenommen.

Dies Register enthält folgende Angaben:
1) die Ordnnngsnummer des Patentes;
2) den Titel der Erfindung und die Klasse, welcher sie

angehört; wenn es sich um ein Zusatzpatent handelt,
auch den Titel und die Ordnungsnummer des Haupt-
patentes;

3) den Namen und die Adresse des Patentinhabers;
4) den Namen und die Adresse seines Vertreters;
5) den Tag und die Stunde der Hinterlegung des Gesuches;

zudem, wenn es sich um ein Zusatzpatenl handelt, den

Tag und die Stunde der Einreichung des Gesuches für
das Hauptpatent;

6) den Tag und die Stunde der Beweisleistnng für die
Existenz des Modelles;

7) wenn das Patentgesuch sich auf die Bestimmungen des
Art. 32 oder 33 des Gesetzes beruft, das Datum der
ersten Patentanmeldung im Ausland, beziehungsweise
das Datum der Zulassung des erfunden Gegenstandes
auf einer Landes- oder internationalen Ausstellung;

8) vom Erfinder freiwillig gewährte oder ihm gerichtlich
aufgezwungene Lizenzertheilnngen;

9) verschiedene das Patent betreffende Bemerkungen, zum
Betspiel: Ertheilung von Zusatzpatenten, Uebertragungen,
Abtretungen, Verpfändungen, Nichtigkeitserklärung, Er-
löschung, Expropriation.

Das eidg. Amt führt Tag für Tag ein alphabetisches
Namensregister der Patentinhaber mit Angabe der Ordnungs-
nummern ihrer Patente nach.

Art. 15. Sofort nach erfolgter Registrirung eines pro-
visorischen oder definitiven Patentes wird dem Patentbewerber
die betreffende Patentnrkunde zugestellt.

Diese Urkunde besteht in einer vom eidgen. Amt für
gewerbliches Eigenthum ausgefertigten Erklärung, welche fest-
stellt, daß infolge Erfüllung aller gesetzlich vorgeschriebener
Formalitäten für die in der beigeschlossenen Darlegung be-
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fcfjriebene unb burd) 3ei<ßnungen erläuterte Erfinbung ein

patent erttjeilt worben ift.
Sie fc^riftltdje Darlegung ber Erfinbung muß ber ur=

ïunbïidjen Erttärung beg eibgen. Slmteg in einem (Somplar
ber in SIrt. 25 erörterten Rublifation beigefügt werben.

SIrt. 16. SBenn eine Batenturfunbe nerloren geî)t, ïann
ber redftmäfeige Eigentümer, nacßbem er fidf) alg foirer
auggetniefen hat, gegen Entrichtung einer Eebüßr bon Fr- 10
eine neue Slugferttgung berfelben betommen.

Sie neue Slugfertigung muß ermähnen, baß fie bie ber*
loren gegangene Driginalurfunbe erfeßt.

SIrt. 17. Ser Eigentümer eines proöiforifcßett patente?
!ann bagfetbe toftenfrei gegen ein befinitibeê patent unttau=
fcheit, fobalb er bem eibgen. Stmt ben Beweig liefert, baß
ein BlobeE beg erfunbenen Eegenftanbeg, ober biefer felbft,
oorhanben ift. (Stri. 9.)

Sag befinitibe patent erhält bie Orbnunggnummer beg

probiforifcßen, meïcheg eg erfeßt.
Strt. 18. Stlg Saturn ber Einreichung beg Batentgefucßeg

gilt ber Sag, an Weißem aEe biejenigen Slftenftüde unb

©egenftänbe, welche naeß Strt. 3 für bie Erlangung eineg

prooiforifcßen ober befinitiben patentes gu hinterlegen finb,
beim eibg. Slmt regelreiht angelangt finb.

Sag befinitibe patent erhält bag Saturn beg Sageg, an
Welchem ber buret) SIrt. 3, 3, geforberte BeWeig an bag

eibgen. Stmt gelangt ift; Wenn eg gegen ein proöiforifcßeg
patent umgetaufißt wirb, wirb and) bag Saturn ber Ein«
reichung beg Batentgefucßeg barauf bermerft, ba bon biefem
aug bie FäEigfeit ber Saßreggebüßren unb bie Batentbauer
berechnet werben.

SIrt. 19. Sie Regiftrirung ber 3nfaßpatente finbet in
gleicher SBeife ftatt, wie biejenige ber Hauptpatente.

Sie 3nfaßpatente erhalten bag Saturn beg Sageg, an
Welchem bie Einreicßung beg Eefucßeg ftattgefunben ßat ;
überbieß wirb auf benfelben jeweilen Saturn unb Drb=
nunggnuntmer ber Hauptpatente, auf welche fie fich begießen,

eingetragen.
SIrt. 20. Ergibt bie in SIrt. 13 borgefeßene llnterfudßung,

baß fieß bei einem Batentgefucß Süden ober Formfehler üor=

finben, fo forbert bag eibgenöffifeße Stmt ben Batentbewerber
auf, bag Eefucß gu PerüoEftänbigen, begießunggWeife gu ber=

beffern. 3n biefem FaEe erhält bag Sßatent bag Saturn beg

Sageg, an welchem bie betreffenben BerboEftänbigungen ober

RicßtigfteEungen beim eibgenöffifeßen Stmt augelaugt finb.
SBirb bag Batentgefucß innert 4 Söocßen nicht in £)rb=

nung gebracht, fo öermeigert bag eibgenöffifeße Slmt bag

patent unb überfenbet bem Bewerber bie hinterlegten Slftew
ftüde unb Eegeitftänbe nebft ber Fi- 20 betragenben erften
Saßreggebüßr (SIrt. 14 beg Eefefeeg).

SIrt. 21. 3m FaEe ber Batentberweigerung feiteng beg

eibgenöffifeßen Slmteg für gewerblicßeg Eigenthum ïann ber

Batentbewerber innert ber Rotßfrift bon 4 SBocßen bei bem

eibgenöffifd)ett Separtement, gu beffeit Eefcßäftgfreig bie Slmtg=

füßrung in «Saßen ber Erfinbunggpatente geßört, ben Returg
anmelben. Entfcßeibet biefeg im Sinne ber erften 3nftang,
fo ïann bie Frage bor ben Bunbegratß alg britte unb oberfte
3nftang gebracht werben.

SIrt. 22. SBenn bag eibgenöffifeße Slmt oermöge eineg
ber in SIrt. 10 beg Eefeßeg aufgeführten Erünbe bie Erfin=
bung nießt für patentirbar ßält, fo foE eg ben EefucßfteEer
borgängig unb in fonfibentieEer SBeife barauf aufmerffam
maßen, ißm iiberlaffenb, ob er feine Slnmelbung aufrecßt=
halten, abänbern ober gurüdgießen wiE (Strt. 17 beg Eefeßeg).

SBenn ber Batentbewerber bag Eefucß aufrecßtßält ober
binnen 14 Sagen (dans la quinzaine) nid)t antwortet,
wirb bag Bâtent regiftrirt, unb bie Urfuttbe in üblicher SBeife

auggefertigt unb gugeftellt. Seßt er aber bag eibgenöffifeße
Slmt in Senntniß, baß er für biefelbe Erfinbung ein neueg
Eefucß eingureicßeit beabfießtige, fo wirb bem erften mißt
Folge gegeben ; bie eingefanbteu Stften werben retournirt unb
bag neue Eefucß ïann innerhalb ber Friß üon brei Blonaten,
Pom Eingang beg erften Eefucßeg an gerechnet, oßne weitere
Soften beim eibgenöffifeßen Stmt eingereiht werben.

SIrt. 23. Sag eibgenöffifeße Slmt oeröffentlicßt aEe 14
Sage im fcßWeigerifcßen Hanbetgamtgblatt ein naeß Staffen
georbneteg Bergeicßniß ber ingwifßen auggefertigten Batente.

Sie Beröffentlicßung enthält folgenbe Slngaben : bie Drb=

nunggnummer beg Batenteg,. ben Sitel ber Erfinbung, ben

Barnen unb bie Slbreffe beg Batentinßaberg unb feineg Ber=
treterg unb bag Einreicßuuggbatum beg Batentgefucßeg.

3n gleicher SBeife oeröffentlicßt bag eibgenöffifeße Slmt

Ricßtigfeitgerttärungen unb Erlöfßungen ber Batente, fomie
jebe im Befiß berfelben eingetretene Beränberung; immerhin
in ber Bleinung, baß in benjenigen FaEen, wo bie Batente
aufhören gu epiftiren, bie Slngabe ber Slbreffen ißrer big=

ßerigen 3nßaber unb beren Bertreter unterlaffen wirb.
Siefe Beröffeittlicßungen erfolgen in ber Sprache ber

betreffenben Bateutgefucße.
Strt. 24. 3u Slnfang jebeg 3aßreg oeröffentlicßt bag

eibgenöffifeße Slmt ein alpßabetifcßeg Bergeicßniß ber Erfinber
mit Beifeßuug ber Drbnunggnummern ber ißnen im Sauf
beg üerfloffenen 3aßreg ertßeilten Batente.

Seggleicßen gibt es einen naeß Staffen georbneten Satalog
ber ertßeilten Batente ßeraug, worin Sitel unb Drbnungg*
nummern ber Batente, fowie Slawen unb Slbreffen ber Er=

finber angegeben finb.
SIrt. 25. Sobalb ein Bâtent regiftirt ift, wirb bie fcßrift=

ließe Sarlegung ber Erfinbung, b. ß. bie bei Einreibung
beg Batentgefucßeg hinterlegte Befcßreibung mit ben gugeßö=

rigen Setcßnungen in einem befonbern Srudßefte (Ratent*
feßrift) ßerauggegeben ; bag eibgenöffifeße Slmt oerïauft folcße

Hefte gu mäßigen, im Berßältniß gu beren §erfteEnnggïoEen
fteßenben Rreifen.

Siefe Babliïationen werben an folgenbe SteEen gratig
oerabfolgt: an bie Separtemente beg Bunbegratßeg, an bag

Bunbeggericßt, an bie fantonalen Regierungen, an bie ßößern

öffentlichen Unterricßtganftalten unb an bie Eewerbemnfeen
ber Scßweig. Ferner toirb man obige'Bubliïationen mit ben

äßnlicßen Beröffentlicßungen anberer Sänber augtaufeßen.
Stuf Berlaugen beg Erfinberg tonnen ber Bertauf unb

bie Berfenbung ber Befcßreibung ber Erfinbung um feeßg

Blonate üerfcßoßen werben (SIrt. 23 beg Eefeßeg).
SIrt. 26. Rerfonen, welcße bie Batentfcßriften aEer einer

heftimmten Slaffe angeßörenben Erftnbitngen gu erßalten

wüitfcßen, tonnen unter folgenben Bebingungen barauf
abonniren :

3eber Slhonnent hinterlegt auf bem eibgenöffifeßen Slmt

perfönlidj ober mittelft Boftmanbat bie Summa öon Fr- 50,
welcße ißm in einem gu eröffnenben Sonto=Sorrent gutge*
feßriebett wirb. Sobalb eine Batentfcßrift ber betreffenben

Slaffe erfeßeint, wirb fie bem Slbonnenten gugefanbt unb auf
fein Sonto oerreeßnet, big bie Hinterlage erfcßöpft ift; Pom

Eintritt biefeg FaEeg Wirb er fofort benaeßrießtigt.
SIrt. 27. Sag eibgenöffifeße Stmt führt über bie Eingab-

lung ber jährlichen Batentgebüßren eine genaue SontroEe.
Sobalb bie llnterlaffung ber Eingaßlung einer üerfaEenen

Eebiißr tonftatirt Worben ift, überfenbet eg bem Batentiw
ßaber ober, Wenn berfelbe im Sluglanb wohnt, feinem in
ber Scßweig niebergelaffenen Bertreter eine Blaßnung mit
bent Bewerfen, baß bag Bâtent erlifcßt, wenn bie Eebüßr

nießt innert brei Blonateit naeß bem BerfaEtag eingegaßlt
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schriebene und durch Zeichnungen erläuterte Erfindung ein

Patent ertheilt worden ist.
Die schriftliche Darlegung der Erfindung muß der ur-

kundlichen Erklärung des eidgen. Amtes in einem Exemplar
der in Art. 25 erörterten Publikation beigefügt werden.

Art. 16. Wenn eine Patenturkunde verloren geht, kann
der rechtmäßige Eigenthümer, nachdem er sich als solcher

ausgewiesen hat, gegen Entrichtung einer Gebühr von Fr. 1V
eine neue Ausfertigung derselben bekommen.

Die neue Ausfertigung muß erwähnen, daß sie die ver-
loren gegangene Originalurkunde ersetzt.

Art. 17. Der Eigenthümer eines provisorischen Patentes
kann dasselbe kostenfrei gegen ein definitives Patent umtau-
scheu, sobald er dem eidgen. Amt den Beweis liefert, daß
ein Modell des erfundenen Gegenstandes, oder dieser selbst,
vorhanden ist. (Art. 9.)

Das definitive Patent erhält die Ordnungsnummer des

provisorischen, welches es ersetzt.

Art. 18. Als Datum der Einreichung des Patentgesuches

gilt der Tag, an welchem alle diejenigen Aktenstücke und

Gegenstände, welche nach Art. 3 für die Erlangung eines

provisorischen oder definitiven Patentes zu hinterlegen sind,
beim eidg. Amt regelrecht angelangt sind.

Das definitive Patent erhält das Datum des Tages, an
welchem der durch Art. 3, 3, geforderte Beweis an das
eidgen. Amt gelangt ist; wenn es gegen ein provisorisches
Patent umgetauscht wird, wird auch das Datum der Ein-
reichung des Patentgesuches darauf vermerkt, da von diesem

aus die Fälligkeit der Jahvksgebühren und die Patentdauer
berechnet werden.

Art. 19. Die Registrirung der Zusatzpatente findet in
gleicher Weise statt, wie diejenige der Hauptpatente.

Die Zusatzpatente erhalten das Datum des Tages, an
welchem die Einreichung des Gesuches stattgefunden hat;
überdieß wird auf denselben jeweilen Datum und Ord-
nungsnummer der Hauptpatente, auf welche sie sich beziehen,
eingetragen.

Art. 20. Ergibt die in Art. 13 vorgesehene Untersuchung,
daß sich bei einem Patentgesuch Lücken oder Formfehler vor-
finden, so fordert das eidgenössische Amt den Patentbewerber
auf, das Gesuch zu vervollständigen, beziehungsweise zu ver-
bessern. In diesem Falle erhält das Patent das Datum des

Tages, an welchem die betreffenden Vervollständigungen oder

Richtigstellungen beim eidgenössischen Amt augelangt sind.
Wird das Parentgesuch innert 1 Wochen nicht in Ord-

nung gebracht, so verweigert das eidgenössische Amt das

Patent und übersendet dem Bewerber die hinterlegten Akten-
stücke und Gegenstände nebst der Fr. 20 betragenden ersten

Jahresgebühr (Art. 14 des Gesetzes).
Art. 21. Im Falle der Patentverweigerung seitens des

eidgenössischen Amtes für gewerbliches Eigenthum kann der

Patentbewerber innert der Nothfrist von 4 Wochen bei dem

eidgenössischen Departement, zu dessen Geschäftskreis die Amts-
führung in Sachen der Eriindungspatente gehört, den Rekurs
anmelden. Entscheidet dieses im Sinne der ersten Instanz,
so kann die Frage vor den Bundesrath als dritte und oberste
Instanz gebracht werden.

Art. 22. Wenn das eidgenössische Amt vermöge eines
der in Art. 10 des Gesetzes aufgeführten Gründe die Erfin-
dung nicht für patentirbar hält, so soll es den Gesuchsteller
vorgängig und in konfidentieller Weise darauf aufmerksam
machen, ihm überlassend, ob er seine Anmeldung aufrecht-
halten, abändern oder zurückziehen will (Art. 17 des Gesetzes).

Wenn der Patentbewerber das Gesuch aufrechthält oder
binnen 14 Tagen (àns lg, ^in^giirs) nicht antwortet,
wird das Patent registrirt, und die Urkunde in üblicher Weise

ausgefertigt und zugestellt. Setzt er aber das eidgenössische
Amt in Kenntniß, daß er für dieselbe Erfindung ein neues
Gesuch einzureichen beabsichtige, so wird dem ersten nicht
Folge gegeben; die eingesandten Akten werden retournirt und
das neue Gesuch kann innerhalb der Frist von drei Monaten,
vom Eingang des ersten Gesuches an gerechnet, ohne weitere
Kosten beim eidgenössischen Amt eingereicht werden.

Art. 23. Das eidgenössische Amt veröffentlicht alle 14
Tage im schweizerischen Handelsamtsblatt ein nach Klassen
geordnetes Verzeichniß der inzwischen ausgefertigten Patente.

Die Veröffentlichung enthält folgende Angaben: die Ord-
nungsnummer des Patentes,, den Titel der Erfindung, den

Namen und die Adresse des Patentinhabers und seines Ver-
treters und das Einretchungsdatum des Patentgesuches.

In gleicher Weise veröffentlicht das eidgenössische Amt
Nichtigkeitserklärungen und Erlöschungen der Patente, sowie
jede im Besitz derselben eingetretene Veränderung; immerhin
in der Meinung, daß in denjenigen Fällen, wo die Patente
aufhören zu existiren, die Angabe der Adressen ihrer bis-
herigen Inhaber und deren Vertreter unterlassen wird.

Diese Veröffentlichungen erfolgen in der Sprache der

betreffenden Patentgesuche.
Art. 24. Zu Anfang jedes Jahres veröffentlicht das

eidgenössische Amt ein alphabetisches Verzeichniß der Erfinder
niit Beisetzung der Ordnungsnummern der ihnen im Lauf
des verflossenen Jahres ertheilten Patente.

Desgleichen gibt es einen nach Klassen geordneten Katalog
der ertheilten Patente heraus, worin Titel und Ordnungs-
nummern der Patente, sowie Namen und Adressen der Er-
finder angegeben sind.

Art. 25. Sobald ein Patent registirt ist, wird die schrift-
liche Darlegung der Erfindung, d. h. die bei Einreichung
des Patentgesuches hinterlegte Beschreibung mit den zugehö-

rigen Zeichnungen in einem besondern Druckhefte (Patent-
schrift) herausgegeben; das eidgenössische Amt verkauft solche

Hefte zu mäßigen, im Verhältniß zu deren Herstellungskosten
stehenden Preisen.

Diese Publikationen werden an folgende Stellen gratis
verabfolgt: an die Departemente des Bundesrathes, an das

Bundesgericht, an die kantonalen Regierungen, an die höhern
öffentlichen Unterrichtsanftalten und an die Gewerbemuseen
der Schweiz. Ferner wird man obigeWnblikationen mit den

ähnlichen Veröffentlichungen anderer Länder austauschen.

Auf Verlangen des Erfinders können der Verkauf und
die Versendung der Beschreibung der Erfindung um sechs

Monate verschoben werden (Art. 23 des Gesetzes).

Art. 26. Personen, welche die Patentschriften aller einer

bestimmten Klasse angehörenden Erfindungen zu erhalten
wünschen, können unter folgenden Bedingungen darauf
abonniren:

Jeder Abonnent hinterlegt auf dem eidgenössischen Amt
persönlich oder mittelst Postmandat die Summa von Fr. 50,
welche ihm in einem zu eröffnenden Konto-Korrent gutge-
schrieben wird. Sobald eine Patentschrift der betreffenden
Klasse erscheint, wird sie dem Abonnenten zugesandt und auf
sein Konto verrechnet, bis die Hinterlage erschöpft ist; vom
Eintritt dieses Falles wird er sofort benachrichtigt.

Art. 27. Das eidgenössische Amt führt über die Einzah-
lung der jährlichen Patentgebühren eine genaue Kontrolle.

Sobald die Unterlassung der Einzahlung einer verfallenen
Gebühr konstatirt worden ist, übersendet es dem Patentin-
Haber oder, wenn derselbe im Ausland wohnt, seinem in
der Schweiz niedergelassenen Vertreter eine Mahnung mit
dem Bemerken, daß das Patent erlischt, wenn die Gebühr

nicht innert drei Monaten nach dem Verfalltag eingezahlt

wird.
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Unterbleibt bie ©ntriptung ber ©ebüpr innert btefer fÇrift,
fo fonftatirt baS eibgenöffifpe Stint protofoltarifp bie ©r«
Ißfcpung beS patentes, legt daS Brotofoß zu beffen Sitten,
regiftrirt bie (Srlöfdjung unb pnbligirt fie gemäfe ben 2Sor=

fünften beS Strt. 23.
Strt. 28. Uebertragungen, Stbtretungen unb Berpfänbun«

gen, freiwißige Sizenzertpeilungen, fowie aße Stenberungen,
wetpe ben 23efife unb ben ©ettufe non patenten betreffen,
tnerben gegen ©inreipung eines Begehrens, bem eine begtau«
bigte SluSfertigung beS bezüglichen gefeplipen SlfteS beiliegen
raufe, auf bem eibgenöffifpen Stmte in baS ißatentregifter
eingetragen.

Sie StegiftrirungSgebüpren betragen :

1) für eine ltebertragnng ober Slbtretung 3fr. 10,
2) für eine Jßigengertfjeitung ober SSerpfärrbung „ 5.

Strt. 29. ßteptsfräftige ttrtpeile über ©rtöfpitng, Stiptig«
feit, ©ppropriation unb Sigengertfjeilung finb auf begehren
ber obfiegenben Partei in daS üßatentregifter einzutragen
(Strt. 19 beS ©efepeS).

Siefe ©intragungen finben non SlmteSWegen ftatt; aufeer
bem Urtpeit ift feloeiten auch ber ©eriptspof, bon bem eS

gefaßt rourbe, fomie baS Saturn ber UrtpeitSfäßung zu re«

giftriren.
Strt. 30. 3üi jebeS ißatent raufe ein mit beffeit -DrbnungS«

nuraraer öerfepeneS befonbereS Stftenheft angelegt werben;
baSfetbe enthält :

1) baS ißatentgefup unb beffen in Strt. 3 unter ben Siffnm
1, 2, 5, 6 unb 7 erwähnte Sieilagen ;

2) baS etientneß erft fpäter eingereichte ©prififtücf, burp
Welches ber in Strt. 3, 3 geforberte Beweis betreffend

baS Borpanbettfein eines BlobeßS erbracht wirb ;

3) bie Sofumente betreffenb aüfäßige Uebertragung, Slb«

tretnng ober Berpfänbung beS patentes, fowie folche,
bie fip auf Sizenzertpeilungen unb andere im Befip
ober ©enufe beS patentes eintreteube Stenberungen be=

Ziehen.

Sie Stftenhefte ber gültigen unb ungültigen patente
finb bon einanber getrennt aufzubewahren.

Strt. 31. Seberntann fann Dom eibgenöffifihen Strate

raünblich ober fpriftlip StuSfunft über ben 3npalt beS

tfeatentregifterS unb ber Sitten erhalten, ober in ©egenwart
eines Beamten ©inficht in bie ißatentaftenhefte nehmen.

3ür berariige Sienftleiftungen erhebt baS eibgenöffifpe
Stmt fotgenbe ©ebühren:

1) für münblipe StuSfunft 3^- 1,

2) für fpriftlip e StuSfunft 3i- 2,
3) für ©infichtnahme ber Sitten 3^- 2

per patent, über welches StuSfunft Pertangt wirb.
brieflichen StuSfunftSbegehren mufe bie betreffenbe ©e=

bühr in tßoftmarfen beigefploffen Werden, (©ptufe folgt.)

ttekr im* SMtfägen Hott 9Jletaßen.

Sie Bearbeitung bott SJtetaßen in fattera ^uftanbe mit«

tetft ber Banbfäge bietet feine ©pwierigfeiten, fofern bie

folgenbett öauptbebingungen beamtet werben: ©inhattung
der für jebeS SRateriat unb jebe 3wwtgrofee beS SBerfftücfeS

angemeffenen ©efpwinbigfeit unb Borfpubbewegung, genaue

Stapfpärfung ber ©ägezäpne mittelft geeigneter ©c^Ieif=

mafchinen unb enbtich beftänbige ©rhattnng berjenigen ©äge«

Zahnform, Welche fich am meiften bewährt hat. Stach Stn«

gaben bon „Singter'S pol. 3mmt." ift als paffenbe ©pnitt«
gefchwinbigfeit ermittelt werben:

3ür ©ifen 1,1 m, für ©ufeeifen unb ©taht 0,75 m,
für Botpgufe 1,11 m in ber ©efnnbe. SDiefe ®efd)toirtbig=
feiten werben auch für wepfelnbe §ohen beS SBerfftücfeS

eingehalten, unb wirb hiebet ber ©puittuorfpub eittfprechenb
ZU änbern fein. SaS Stapfpärfen der ©äge ift mittelft ber

3eile zu tpeuer, zeüiaubenb unb ungenau, beSpalb finb
©pärf« unb ©chteifmafchinen oortpeithaft, bereit ©pleif«
fpeiben ein feines, offenes, aber gleicpmöfeigeS Sora unb
eine genügende 3eftigfeit befipett, damit ber fpipe Segel«
Winfel fidh bauernb erhält, ©ine ©pleiffpeibe bon 0,32 m
Surpmeffer foß mit minbeftenS 1800 minutlipeit Um«

brepungen laufen. Setttt eine geringere ©pleifgefpwinbigfeit
bebingt ftärferen Srttcf ait ben ©ägezaptt, wobttrp infolge
eintretenber ©rtoärmttttg leipt ein Stacptaffen ber Härtung
eintritt. SJHt einer folpett ©pmirgetfpeibe bott guter Be«

fpaffenpeit föttnett leicpt 60 ©ägeblatter bon 6,5 m Sänge
napgefpärft Werben, optte bie Braupbarfeit einzitbüfeen.
Sie Soften ber 3fapfd)ärfung bott 6,5 m Säuge unb 3 mm
Sapntpeilung fteßen fiep auf 0,48 Btf. 3e nap ber ©pnitt«
arbeit pält eine Stapfpärfung 3—4 ©tunben bor; bei un«

unterbrochen gleichmäfeiger ©pnittwirfung fann bie mittlere
Sauer fogar zu 6 ©tunben angenommen Werben. Sie buret)

baS wieberpolte Stapfpärfen bebingte Berfteinernng ber Blatt«
breite ift faum merflip; ein fpmat geworbenes Blatt ift
erft rept zum SlnSfpneiben nap frummen Sinien geeignet.

Stap breimatigem. jtapfpärfen müffen bie ©ägezäpne ge«

fpränft werben, waS 0,40 3Jlf. Soften für ein Blatt öer«

urfapt. SaS ©ägeblatt ift 1 mm bid, bie ©pnittbreite
1,5 mm; für bie Bearbeitung bon ©ifen, ©tapi unb ©ufe
Wirb ein Blatt mit einer gapntpeitung bon 3 mm, bei
einer gaputtefe bon 2 mm, einem 3apnwinfet bon 50 °

unb einem ©pärfungSWinfet bon 33® gewählt. Sie Banb«

füge erfept bortpeilpaft bie üftetaßfpeere unb bie Stutpftofe-

mafpinen in ipren SBirfungen. Sie Stntagefoften einer Band«

fäge für ÜUtetaße überfieigen fetten 3200 SJtf. unb eine ein«

Ztge SJtafpine liefert Strbeiten, wetpe nur burp meprere

berfpieben grofee ©tofemafpinen zu erzielen finb. ©o fteßen

fip beifpietSweife bie Soften eines ©pnitteS mit ber Banb«

fäge, wie folgt: 3ür eine Sofontoiibapfe bon 220 bis
200 mm Surpmeffer auf 0,60 ÜJtf., ber einer SBagenapfe
bon 130 bis 110 mm auf 0,20 Btf. SaS Slbfpneiben
bon SBeßen foftet für einen ©pnitt bei einem Surpmeffer
bon 100, 80—70, 60—50 unb 30 mm bezW. 16, 8, 6,
4 ißfg. Surp ben genauen unb fauber boßenbeten ©pnitt
gewährt bie Banbfäge gegenüber bem alten Berfapren na«

menttip für Btep«, BBinfet« unb Srägerarbeit beim Sofo«

motiP«2Bagenbau unb äpnlipen Betrieben bebeutenben Bor«

tpeit. @o werben Deffnungen in StapmenberbinbungSbtepen
mit grofeer Seiptigfeit auSgefpnitten. Slber aup in ber

©pmiebe fann die Banbfäge fip nüptip baburp erweifen,
bafe öerfpiebene im ©efenf pergefteßte Éîafpinentpeite ipre
Boßenbung burp bie Banbfäge ftatt burp baS tpenre 3ertig«
fpmieben erpatten. (Ser SJtafpinenbaner.)

^tit* bte SSerïftatt.
fBerjtepett beim garten. Oft müffen ©taptgegenftänbe,

bie fip unbebingt berziepen, auf ber bent SBerfett entgegen«

gefepten ©eite gebogen werben, bamit fie beim Stbtöfpen
eine gerabe ittiptung einnehmen fönnen. Biete ©taptftüde,
bie fip geworfen paben, fönnen nop geriptet werben. SaS
Stipten gefpiept am beften nap betn Slntaffen, aber aup
Wäprenb beSfetben. Beim ©intaupen beS gtitpeuben ©tapis
in bie £>ärte=3Iüffigfeit entftepen an ber BerüprungSfteße

Sämbfe, welpe, ba fie weniger wärmeteitenb finb, eine §är=

tung ftarf beeinftuffen. ©oß ein ©titcf aßfeitS gute ©arte

annehmen, fo müffen biefe Sämpfe befeitigt werben; baS

©tücf barf baper in ber §ärteflüffigfeit nipt rupig gepalten, fon«

bern eS mufe in ihr herumgeführt werden, bamit eS ftetS
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Unterbleibt die Entrichtung der Gebühr innert dieser Frist,
so konstatirt das eidgenössische Amt protokollarisch die Er-
löschung des Patentes, legt das Protokoll zu dessen Akten,
registrirt die Erlöschung und publizirt sie gemäß den Vor-
schriften des Art. 23,

Art. 28. Uebertragvngen, Abtretungen und Verpfändn»-
gen, freiwillige Lizenzertheilungen, sowie alle Aenderungen,
welche den Besitz und den Genuß von Patenten betreffen,
werden gegen Einreichung eines Begehrens, dem eine beglau-
bigte Ausfertigung des bezüglichen gesetzlichen Aktes beiliegen
muß, auf dem eidgenössischen Amte in das Patentregister
eingetragen.

Die Registrirungsgebühren betragen:
1) für eine Uebertragung oder Abtretung Fr. 1V,
2) für eine Lizenzertheilung oder Verpfändung. „ 5.

Art. 29. Rechtskräftige Urtheile über Erlöschung, Nichtig-
keit, Expropriation und Lizenzertheilung sind auf Begehren
der obsiegenden Partei in das Patentregister einzutragen
(Art. 19 des Gesetzes).

Diese Eintragungen finden von Amteswegen statt; außer
dem Urtheil ist jeweilen auch der Gerichtshof, von dem es

gefällt wurde, sowie das Datum der Urtheilsfällung zu re-
gistriren.

Art. 30. Für jedes Patent muß ein mit dessen Ordnungs-
nummer versehenes besonderes Aktenheft angelegt werden;
dasselbe enthält:

1) das Patentgesuch und dessen in Art. 3 unter den Ziffern
1, 2, ö, 6 und 7 erwähnte Beilagen;

2) das eventuell erst später eingereichte Schriftstück, durch

welches der in Art. 3, 3 geforderte Beweis betreffend
das Vorhandensein eines Modells erbracht wird;

3) die Dokumente betreffend allfällige Uebertragung, Ab-
tretung oder Verpfändung des Patentes, sowie solche,
die sich auf Lizenzertheilungen und andere im Besitz
oder Genuß des Patentes eintretende Aenderungen be-

ziehen.
Die Aktenhefte der gültigen und ungültigen Patente

sind von einander getrennt aufzubewahren.
Art. 31. Jedermann kann vom eidgenössischen Amte

mündlich oder schriftlich Auskunft über den Inhalt des

Patentregisters und der Akten erhalten, oder in Gegenwart
eines Beamten Einsicht in die Patentaktenhefte nehmen.

Für derartige Dienstleistungen erhebt das eidgenössische

Amt folgende Gebühren:
1) für mündliche Auskunft Fr. 1,

2) für schriftliche Auskunft Fr. 2,
3) für Einsichtnahme der Akten Fr. 2

per Patent, über welches Auskunft verlangt wird.

Brieflichen Auskunftsbegehren muß die betreffende Ge-

bühr in Postmarks» beigeschlossen werden. (Schluß folgt.)

Ueber das Kaltsägen von Metallen.

Die Bearbeitung von Metallen in kaltem Zustande mit-
telst der Bandsäge bietet keine Schwierigkeiten, sofern die

folgendeü Hauptbedingungen beachtet werden: Einhaltung
der für jedes Material und jede Formgröße des Werkstückes

angemessenen Geschwindigkeit und Vorschubbewegung, genaue

Nachschärfung der Sägezähne mittelst geeigneter Schleif-
Maschinen und endlich beständige Erhaltung derjenigen Säge-

zahnform, welche sich am meisten bewährt hat. Nach An-
gaben von „Dingler's pol. Journ." ist als passende Schnitt-
geschwindigkeit ermittelt worden:

Für Eisen 1,1 nr, für Gußeisen und Stahl 0,75 irr,
für Rothguß 1,41 na in der Sekunde. Diese Geschwindig-
keiten werden auch für wechselnde Höhen des Werkstückes

eingehalten, und wird hiebei der Schnittvorschub entsprechend

zu ändern sein. Das Nachschärfen der Säge ist mittelst der

Feile zu theuer, zeitraubend und ungenau, deshalb sind
Schärf- und Schleifmaschinen oortheilhaft, deren Schleif-
scheiden ein feines, offenes, aber gleichmäßiges Korn und
eine genügende Festigkeit besitzen, damit der spitze Kegel-
Winkel sich dauernd erhält. Eine Schleifscheibe von 0,32 in
Durchmesser soll mit mindestens 1800 minutlichen Um-
drehungen laufen. Denn eine geringere Schleifgeschwindigkeit
bedingt stärkeren Druck an den Sägezahn, wodurch infolge
eintretender Erwärmung leicht ein Nachlassen der Härtung
eintritt. Mit einer solchen Schmirgelscheibe von guter Be-
schaffenheit können leicht 60 Sägeblätter von 6,5 irr Länge
nachgeschärft werden, ohne die Brauchbarkeit einzubüßen.
Die Kosten der Nachschärfung von 6,5 na Länge und 3 rara
Zahntheilung stellen sich auf 0,48 Mk. Je nach der Schnitt-
arbeit hält eine Nachschärfung 3—4 Stunden vor; bei un-
unterbrochen gleichmäßiger Schnittwirkung kann die mittlere
Dauer sogar zu 6 Stunden angenommen werden. Die durch
das wiederholte Nachschärfen bedingte Verkleinerung der Blatt-
breite ist kaum merklich; ein schmal gewordenes Blatt ist
erst recht zum Ausschneiden nach krummen Linien geeigner.

Nach dreimaligem Nachschärfen müssen die Sägezähne ge-
schränkt werden, was 0,40 Mk. Kosten für ein Blatt ver-
ursacht. Das Sägeblatt ist 1 irmr dick, die Schnittbreite
1,5 irrirr; für die Bearbeitung von Eisen, Stahl und Guß
wird ein Blatt mit einer Zahntheilung von 3 nana, bei
einer Zahntiefe von 2 nana, einem Zahnwinkel von 50°
und einem Schärfungswinkel von 33° gewählt. Die Band-
säge ersetzt vortheilhast die Metallscheere und die Nuthstoß-
Maschinen in ihren Wirkungen. Die Anlagekosten einer Band-
säge für Metalle übersteigen selten 3200 Mk. und eine ein-

zige Maschine liefen Arbeiten, welche nur durch mehrere
verschieden große Stoßmaschinen zu erzielen sind. So stellen
sich beispielsweise die Kosten eines Schnittes mit der Band-
säge, wie folgt: Für eine Lokomotivachse von 220 bis
200 rara Durchmesser auf 0,60 Mk., der einer Wagenachse

von 130 bis 110 irrna auf 0,20 Mk. Das Abschneiden

von Wellen kostet für einen Schnitt bei einem Durchmesser

von 100, 80—70, 60—50 und 30 nana bezw. 16, 8, 6,
4 Pfg. Durch den genauen und sauber vollendeten Schnitt
gewährt die Bandsäge gegenüber dem alten Verfahren na-
mentlich für Blech-, Winkel- und Trägerarbeit beim Loko-

motiv-Wagenbau und ähnlichen Betrieben bedeutenden Vor-
theil. So werden Oeffnungen in Rahmenverbindungsblechen
mit großer Leichtigkeit ausgeschnitten. Aber auch in der

Schmiede kann die Bandsäge sich nützlich dadurch erweisen,

daß verschiedene im Gesenk hergestellte Maschinentheile ihre
Vollendung durch die Bandsäge statt durch das theure Fertig-
schmieden erhalten. (Der Maschinenbauer.)

Für die Werkstatt.
Verziehen beim Härten. Oft müssen Stahlgegenstände,

die sich unbedingt verziehen, auf der dem Werfen entgegen-
gesetzten Seite gebogen werden, damit sie beim Ablöschen
eine gerade Richtung einnehmen können. Viele Stahlstücke,
die sich geworfen haben, können noch gerichtet werden. Das
Richten geschieht am besten nach dem Anlassen, aber auch

während desselben. Beim Eintauchen des glühenden Stahls
in die Härte-Flüssigkeit entstehen an der Berührungsstelle
Dämpfe^ welche, da sie weniger wärmeleitend sind, eine Här-
tung stark beeinflussen. Soll ein Stück allseits gute Härte

annehmen, so müssen diese Dämpfe beseitigt werden; das

Stück darf daher in der Härteflüssigkeit nicht ruhig gehalten, son-

dern es muß in ihr herumgeführt werden, damit es stets
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